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Inhaltsverzeichniß
des Gesetz= und Verordnungsblattes für das Königreich Sachsen

vom Jahre 1889.

I. Inchronologischer Ordnung.

Tag
der Inhal t. Stück!] Nr. Seite.

Ausstellung. Ausgabe.

1888. 1889. .
24. Dec. 26. Jan. Verordnung der Ministerien des Innern und der Finanzen, die poli-

zeiliche Beaufsichtigung der Eisenbahnarbeiter bertrr. 1 1 1
27. Dec. 26. Jan. Bekanntmachung der Ministerien des Innern und der Finanzen,

eine Anleihe der Actiengesellschaft „Dresdner Papierfabrik“" betr. 1 2 6
27. Dec. 26. Jan. Bekanntmachung des Kriegs-Ministeriums, die Festsetzung des Be-

trags der für die Naturalverpflegung der Truppen im Jahre
1889 zu gewährenden Vergütung betr. 1 6

28. Dec. 26. Jan. Bekanntmachung des Finanz-Ministeriums, die Postordnung vom

8. März 1879 und die Telegraphenordnung vom 13. August1880 betr. ......14 7fg.
28. Dec. 26. Jan. Verordnung des Ministeriums des Innern, die Abtretung von

Grundeigenthum zu Erbauung einer an die normalspurige
Secundäreisenbahn von Berthelsdorf nach Großhartmannsdorf
anschließenden Zweigbahn von Brand nach Langenau nebst

1889.— Zufuhrstraße nach Bahnhof Langenau betr. 1 5 9
24. Jan. 28. Febr. Bekanntmachung der Ministerien des Innern und der Finanzen,

eine Anleihe der Stadtgemeinde Crimmitschaun btr. 2 6, 11
31. Jan. 28. Febr. Bekanntmachung des Finanz-Ministeriums, die veränderte Be-

nennung der Oberförstercandidaten btr. 2 7 12
5. Febr. 28. Febr. Verordnung des Ministeriums des Innern, die Enteignung von

Grundeigenthum zu Erbauung einer normalspurigen Secundär-
eisenbahn von Großpostwitz nach Cunewalde bebtr. 2 8 12

12. Febr. 28. Febr. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern, die ueder Gendarmerie bbtrrrr. 2 9 13

12. Febr. 28. Febr. Bekanntmachung der Ministerien des Innern und der dinanzen
eine Anleihe der Stadtgemeinde Limbach betr.. . .. 2 10 14

21. Febr. 29. März Verordnung des Ministeriums des Innern, die Enteignung von
Grundeigenthum zu Erbauung einer normalspurigen Secundär-
eisenbahn von Berthelsdorf nach Großhartmannsdorf betr. 3 11 15


